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WOHNUNGSPOLITIK

Joachim Kirchner

Wohnungsmarkt und Wohnungspolitik
Seit 1988 versucht die Bundesregierung die zunehmende Verknappung 

von preiswertem Wohnraum insbesondere in den Ballungsräumen durch verschiedene 
Maßnahmen der Angebots förderung zu beheben. Ist eine Politik der Angebotsförderung 

grundsätzlich geeignet, die gegenwärtigen Probleme auf den Wohnungsmärkten zu lösen? 
Wie sind die Maßnahmen im einzelnen zu bewerten?

Die zunehmende Verknappung auf den Wohnungs
märkten der alten Bundesländer führte in der Vergan

genheit zu erheblichen Mietsteigerungen. Die Leidtra
genden dieser Entwicklung sind vor allem diejenigen 
Haushalte, die zur Mobilität gezwungen sind und die sich 
wegen zu geringer Zahlungsfähigkeit am Markt nicht 
durchsetzen können. Zählte man noch vor kurzem haupt
sächlich die traditionellen Problemgruppen -  kinderrei
che Familien, Alleinerziehende, Ausländer, Aussiedler 
und Asylanten -  zu den Betroffenen, so muß man heute 
davon ausgehen, daß auch Normalverdiener mit Kindern 
auf den freien Wohnungsmärkten der Ballungsräume 
kaum noch eine Chance haben, sich angemessen mit 
Wohnraum zu versorgen.

Daran ändert auch das Wohngeld nichts. Zum einen 
haben Normalverdiener in der Regel kaum Anspruch auf 
Wohngeld, zum anderen übersteigen die Neuvertrags
mieten die zuschußfähigen Mietobergrenzen ganz er
heblich. Die Aussichten, eine Sozialwohnung zu bekom
men, sind ebenfalls schlecht. Da selbst die Unterbrin
gung von Problemfällen derzeit Schwierigkeiten bereitet, 
sind die Chancen der weniger schwerwiegenden Fälle 
gering. Vielfach sind Normalverdiener, d.h. Haushalte von 
Facharbeitern und Angestellten mit durchschnittlichem 
Einkommen, aufgrund ihres Einkommens auch gar nicht 
mehr berechtigt, in traditionell geförderten Sozialwoh
nungen zu wohnen.

Nachdem zwischen 1981 und 1984 der Wohnungsbe
stand stärker gewachsen ist als die Anzahl der Haushalte 
und die Anzahl der Wohnungen die der Haushalte über
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stieg, sind ab 1984 die Baufertigstellungen rapide gesun
ken; gleichzeitig ist es zu einem verstärkten Wachstum 
der Haushaltszahlen gekommen. Dabei ist die starke Zu
nahme der Haushaltszahlen zu circa 33% auf die Zuwan
derung von Aus- und Übersiedlern und zu rund 50% auf 
die Verringerung der durchschnittlichen Haushaltsgröße 
zurückzuführen. Durch die gegenläufige Entwicklung der 
Haushaltszahlen und der Baufertigstellungen hat sich die 
Situation insbesondere seit 1987 dramatisch verschlech
tert. Bis Ende 1990 stieg die Versorgungslücke in den al
ten Bundesländern auf etwa 1,2 Mill. fehlende Wohnun
gen an.

Nach den vorliegenden Prognosen zur Bevölkerungs
und Haushaltsentwicklung kann man heute davon ausge
hen, daß die Anzahl der Privathaushalte in den alten Bun
desländern bis zum Jahr 2005 weiter ansteigen und da
nach langsam sinken wird. In einer bis zum Jahr 2040 rei
chenden Bevölkerungsprognose sagte das DIW ein An
wachsen der Bevölkerung in den alten Bundesländern 
von 62,8 Mill. Ende 1989 auf mindestens 65,7 Mill. im 
Jahr 2000 voraus. Bis zum Jahr 2040 soll die Bevölkerung 
dann auf 51,6 Mill. sinken1. Nach einer vom gleichen Insti
tut erstellten Prognose der Haushaltsentwicklung, die al
lerdings nur bis ins Jahr 2000 reicht, wird die Anzahl der 
Privathaushalte von 27,8 Mill. Ende 1990 auf 30,4 Mill. im 
Jahre 2000 steigen2. Eine längerfristige Prognose der 
Haushaltszahlen -  bis zum Jahr 2010-wurde vom Insti
tut Wohnen und Umwelt für Hessen erstellt. Danach wird 
die Anzahl der Privathaushalte bis zum Jahr 2005 steigen 
und anschließend langsam sinken3.

1 E. S c h u l z :  Szenarien der Bevölkerungsentwicklung in der Bun
desrepublik Deutschland, in: DIW-Wochenbericht 8/90.

2 B. B a r t h o l m a i ,  M. M e l z e r ,  E. S c h u l z :  Privathaushalte 
und Wohnungsbedarf in Deutschland bis zum Jahr 2000, in: DIW-Wo
chenbericht 42/90.

3 H. S a u t t e r :  Wohnungsversorgung und Wohnungsbedarf in Hes
sen bis 2010, Entwurf, Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt 1992.
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Der Anstieg der Haushaltszahlen geht einher mit ei
nem Abbau des Bestandes an Sozialwohnungen. Nach 
Schätzungen des DIW wird der Bestand an Sozialwoh
nungen im alten Bundesgebiet von 3,5 Mill. im Jahr 1989 
auf 1,2 Mill. Im Jahr 2000 sinken4. Ausscheiden werden 
in erster Linie Wohnungen, die in den 50er und 60er Jah
ren gebaut wurden. Obwohl diese Wohnungen nach dem 
Verlust der öffentlichen Bindung eigentlich zu den eher 
preisgünstigen Altbauwohnungen zählen, ist der progno
stizierte Bindungsauslauf doch nicht ganz unproblema
tisch, da sie aufgrund ihrer Gebäudeart und ihrer innen
stadtnahen Lage Gegenstand von Verdrängungsprozes
sen sein werden.

Gemessen an den Mitte der 80er Jahre vorliegenden 
Prognosen war der Rückgang der Neubautätigkeit von 
1984 bis 1988 durchaus angemessen. 1985 prognosti
zierte das Statistische Bundesamt bis zum Jahr 1990 nur 
ein sehr geringes Wachstum der Haushaltszahl von 25,5 
Mill. auf 26,1 Mill.5; für die Zeit danach wurden sinkende 
Haushaltszahlen vorausgesagt. 1986 prognostizierte 
Prognos für die Jahre 1990 bis 1995 eine weitgehend 
konstante Haushaltszahl von 26,9 Mill.6, und für den Zeit
raum ab 1995 wurden sinkende Haushaltszahlen ange
nommen.

Der ab 1988 einsetzende, durch die Zuwanderung von 
Aus- und Übersiedlern unerwartet starke Anstieg der 
Haushaltszahlen führte dann zwangsläufig zu Woh
nungsdefiziten, da der Neubau von Wohnungen mit Pla- 
nungs- und Bauzeiten verbunden ist. Als Reaktion auf die 
verstärkten Zuwanderungen und die neuen Zukunftsper
spektiven sind die Baufertigstellungen in der Folge zwar 
gestiegen, allerdings nicht in einem Umfang, der ein wei
teres Anwachsen des Defizits verhindert hätte. Weder die 
falschen Prognosen der Vergangenheit noch die langen 
Planungs- und Bauzeiten können erklären, warum die 
Neubauzahlen bisher nicht auf ein Niveau gestiegen 
sind, bei dem die Versorgungslücke nicht weiter wächst.

Die aktuellen Bevölkerungs- und Haushaltsprognosen 
führen zur Erwartung kurzfristiger Nachfragespitzen in 
den Jahren zwischen 2000 und 2010. Die wirtschaftliche 
Lebensdauer gegenwärtig gebauter Wohnungen geht 
über diesen Zeitraum weit hinaus. Eine Deckung der 
kurzfristigen Nachfragespitzen über Neubauten wäre 
deshalb mit der Gefahr längerfristiger Leerstände ver

4 Vgl. K. N o v y :  Auf dem Weg zu einer neuen Wirtschaft. 100 
Jahre staatliche Wohnungspolitik, in: Stadtbauwelt 101,1989, S. 561.

5 Statistisches Bundesamt: Bevölkerung gestern, heute und morgen, 
Dezember 1985.

6 P. H o f e r ,  K. E c k e r l e ,  D. F r a n z e n ,  H. W o l f f :  Die
Bundesrepublik Deutschland 1990 -  2000 -  2010, in: prognos report
Nr. 12, Mai 1986.

bunden. Diese Gefahr schlägt sich in steigenden Miet
ausfallrisiken und damit auch in steigenden Kosten nie
der. Da Modernisierungsinvestitionen wegen der kürze
ren Lebensdauer mit geringeren Risiken behaftet sind als 
Neubauinvestitionen, lassen sich Wohnungen hoher 
Qualität über Modernisierungen risikoloser und damit 
auch kostengünstiger produzieren. Die Nachfrage nach 
Wohnungen hoher Qualität wird infolgedessen zuneh
mend durch die Altbaumodernisierung befriedigt. Dem 
Neubau geht kaufkräftige Nachfrage verloren, und die An
zahl preisgünstiger Mietwohnungen nimmt ab. Zudem 
haben veränderte Wohnpräferenzen, ein sich wandeln
des generatives Verhalten und, infolge zunehmender Ver
kehrsdichte, längerwerdende Fahrzeiten zu den Arbeits
plätzen die Nachfrage nach modernisierten Altbauwoh
nungen in innerstädtischen oder innenstadtnahen Quar
tieren verstärkt.

Förderung von Bestandsinvestitionen

Durch einkommensteuerrechtliche Regelungen wird 
dieser Prozeß der Investitionsumlenkung -  weg von den 
Neubauten, hinein in den Bestand -  zusätzlich unter
stützt. So ist die Produktion qualitativ hochwertiger Miet
wohnungen unter steuerlichen Gesichtspunkten über 
eine Modernisierung oft vorteilhafter zu realisieren als 
über den Neubau. Die Modernisierung von Mietwohnun
gen wird steuerrechtlich in der Regel als Erhaltungsauf
wand gewertet, der sofort oder, falls die Wohnung nicht 
zum Betriebsvermögen gehört, wahlweise in zwei bis fünf 
Jahren abgeschrieben werden kann. Neubauinvestitio
nen haben dagegen einen Abschreibungszeitraum von 
40 Jahren. Die steuerliche Eigentumsförderung begün
stigt nicht nur die Modernisierung, sondern auch den 
Kauf von Altbauwohnungen. Ein Teil der Eigentumsförde
rung führt damit zu keiner Erhöhung des Wohnungsange
botes, sondern im Gegenteil zu einer Reduzierung des 
preisgünstigen Mietwohnungsbestandes.

Neben dem Mangel an kaufkräftiger Nachfrage für 
Neubauwohnungen dürfte ein wesentlicher Faktor der 
geringen Neubautätigkeit der Mangel an bebaubaren 
Grundstücken sein. Dies gilt insbesondere für die Stand
orte mit einem relativ geringen Investitionsrisiko, die in 
den Kernstädten der Ballungsräume oder deren unmittel
barem Umland liegen.

Als Ursache der Verknappung lassen sich folglich zeit
lich befristete Nachfragespitzen, veränderte Wohnpräfe
renzen, zunehmende Verkehrszeiten, einkommensteuer
liche Regelungen und ein Baulandmangel an risikolosen 
Standorten feststellen. Die kaufkräftige Nachfrage wird 
insgesamt zunehmend vom Neubau in den Bestand 
gelenkt. Die Folge ist eine zu geringe Neubautätigkeit
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und ein zunehmender Verlust an preisgünstigen Be
standswohnungen. Gleichzeitig verringert sich laufend 
auch der Bestand an Sozialwohnungen. Dies alles ist in 
einer Situation zu beobachten, in der nicht nur die Ge
samtzahl der Haushalte wächst, sondern vor allem auch 
die Anzahl der einkommensschwächeren Haushalte. Das 
heißt, gegenwärtig trifft eine zunehmende Nachfrage 
nach preiswertem Wohnraum auf ein immer knapper wer
dendes Angebot.

Strategien zur Angebotserhöhung

In der dargestellten Situation und angesichts der ge
schilderten Ursachen sollte die Wohnungspolitik Maß
nahmen zur Erhöhung des Wohnungsangebotes und zur 
Sicherung des preiswerten Wohnungsbestandes ergrei
fen. Eine solche Strategie der Angebotsförderung ist al
lerdings nicht unumstritten. Eekhoff z. B. empfiehlt der 
Wohnungspolitik Abstinenz bei der Mengensteuerung. 
Seiner Meinung nach gibt es „keine Veranlassung für den 
Staat, sich entgegen den in der Nachfrage geäußerten 
Wünschen der Bürger für einen höheren Wohnkonsum 
einzusetzen ... Im Ergebnis heißt das für die Wohnungs
politik: stärkere Konzentration auf wirksame sozialpoliti
sche Instrumente...“ . Zu denen „gehört die Sicherung ei
ner Mindestkaufkraft, sei es über allgemeine Transfer
zahlungen oder über das speziellere Instrument des 
Wohngeldes“7. Für Haushalte mit Marktzugangsproble
men sollten zusätzlich Belegungsrechte aus dem Woh
nungsbestand erworben werden8. Angesichts dieser Ein
wände ist, bevor die effiziente Gestaltung angebotsför
dernder Instrumente diskutiert wird, zunächst zu untersu
chen, ob das Wohnungsangebot überhaupt gefördert wer
den soll.

Die Ablehnung einer Angebotssteuerung kann aus 
zwei verschiedenen Positionen heraus vertreten werden. 
Die eine stützt sich auf wohlfahrtstheoretische Argu
mente, die andere auf Wirkungsanalysen wohnungspoli
tischer Instrumente im Rahmen von Marktmodellen. Aus 
wohlfahrtsökonomischer Sicht läßt sich der Eingriff in ei
nen konkreten Markt nur dann rechtfertigen, wenn Markt
unvollkommenheiten vorliegen, deren Wohlfahrtsverlu
ste durch geeignete Staatseingriffe reduziert werden kön
nen. Die Verteidiger der Angebotssteuerung verweisen 
auf die negativen externen Effekte einer unzureichenden 
Wohnungsversorgung. Zur Vermeidung dieser Effekte

7 J. E e k h o f t :  Subventionsabbau: Wo verläuft die Grenze zwi
schen staatlichen und privaten Aufgaben?, Vortrag anläßlich der Mit
gliederversammlung des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinsti
tuts der Universität zu Köln am 23.1.1992, in: Deutscher Verband für 
Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V., Anlage 1 zum 
Schreiben vom 9. 3.1991.

8 J. E e k h o f f :  Wohnungspolitik für die neunziger Jahre: Muß der 
Staat wieder verstärkt eingreifen? (2), in: Der Langfristige Kredit, Heft 8, 
1989.
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sollte eine ausreichende Wohnungsversorgung sicherge
stellt werden. Allerdings ist stark umstritten, ob die frag
lichen externen Effekte mit einer ausreichenden Woh
nungsversorgung vermieden oder verringert werden kön
nen.

Die markttheoretische Position beschäftigt sich haupt
sächlich mit der Frage, mit welchen Instrumenten sich 
eine politisch angestrebte Versorgung am kostengünstig
sten realisieren läßt. Die Frage nach der normativen 
Rechtfertigung der Ziele wird ausgeklammert. Auch hier 
soll auf diese Frage nicht weiter eingegangen werden. Zu 
klären bleibt, ob eine ausreichende Angebotserhöhung 
über das Wohngeld als das wesentliche Instrument der 
Nachfragesteuerung oder über eine Angebotssteuerung 
kostengünstiger zu erreichen ist.

Wohngeld versus Mengensteuerung

Der Angebotserhöhung über das Wohngeld wird von 
den Vertretern der Angebotsförderung entgegengehal
ten, daß nur ein Teil der gezahlten Transferleistungen tat
sächlich die Wohnungsnachfrage erhöht, wohingegen bei 
der Förderung des sozialen Wohnungsbaus die gesam
ten Mittel in die Verbesserung der Wohnungsversorgung 
fließen. Gegen den sozialen Wohnungsbau wird einge
wendet, daß dieser zu einer ineffizienten Anpassung des 
Angebots an Nachfrageerhöhungen führt, weil er einsei
tig auf den Neubau setzt und die Vielfalt der Anpassungs
möglichkeiten, die der Markt zur Erhöhung des Angebots 
bietet, nicht ausnutzt. Angebotserhöhungen können sich 
dabei im Marktprozeß über die Verminderung der Abbru
che und Umwidmungen, die Erhöhung von Instandset
zungsmaßnahmen und den Neubau ergeben.

Letztlich ist ohne quantifizierende Marktmodelle eine 
endgültige Aussage über die Effizienz unterschiedlicher 
wohnungspolitischer Instrumente nicht möglich. Zur 
Frage, ob sich eine gegebene Verbesserung der Woh
nungsversorgung über ein Wohngeld oder den Neubau 
von Sozialwohnungen kostengünstiger erreichen läßt, 
liegen quantifizierende Simulationsrechnungen vor9. 
Nach diesen Berechnungen kann das Wohngeld eine ge
gebene Verbesserung der Wohnungsversorgung kosten
günstiger als der soziale Wohnungsbau erreichen.

Allerdings basieren die Ergebnisse dieser Berechnun
gen auf Marktmodellen10, die von vielen wesentlichen 
Merkmalen realistischer Wohnungsmärkte abstrahieren,

9 J. C. O h I s : Public Policy Toward Low Income Housing and Filte
ring in Housing Markets, in: Journal of Urban Economics, 2. Jg „ 1975, 
S. 1 4 4 -1 7 1 .

10 J. L. S w e e n e y :  A Commodity Hierarchy Model of the Rental 
Housing Markets, in: Journal of Urban Economics, 1. Jg., 1974, S.288 -  
323.
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so z.B. von Standortunterschieden und Modernisierungs
maßnahmen. Genau diese Faktoren verhindern aber in 
der Realität das Funktionieren des in den Modellen ab
laufenden Filteringprozesses. Der Filteringprozeß führt 
dazu, daß in den Modellen eine Vielzahl preisgünstiger 
herabgefilterter Wohnungen existiert. In dieser Situation 
läßt sich eine angestrebte Verbesserung der Wohnungs
versorgung durch zunehmende Erhaltungsaufwendun
gen überein geringes zusätzliches Wohngeld realisieren. 
In der Realität gibt es aber die Vielzahl herabgefilterter 
preisgünstiger Wohnungen wegen der Modernisierungs
prozesse nicht. Das Wohngeld müßte deshalb in der Rea
lität in einem wesentlich stärkeren Umfang erhöht werden 
als das in den Modellen unterstellt wird. Es müßte ein Ni
veau erreicht werden, bei dem es auch Haushalten mit 
durchschnittlichem oder sogar unterdurchschnittlichem 
Einkommen möglich ist, Neuvertragsmieten für relativ 
teure, hochmodernisierte Altbauwohnungen zu bezah
len. Ein so gestaltetes Wohngeld dürfte angesichts der 
Tatsache, daß nur ein Teil des zusätzlichen Wohngeldes 
auch nachfrageerhöhend wirkt, teurer sein als eine effi
ziente Angebotsförderung.

Eine Förderung des Angebots ist über folgende Instru
mente möglich:

□  Förderung des freifinanzierten Wohnungsbaus,

□  Förderung des sozialen Wohnungsbaus,

□  Sicherung des preisgünstigen Wohnungsbestandes 
und

□  Bereitstellung von Bauland an Standorten mit ge
ringem Investitionsrisiko.

Obwohl eine Förderung des freifinanzierten Woh
nungsbaus angesichts der gestiegenen Vermietungsrisi
ken erforderlich ist, dürfte sie allein aber kein effizientes 
Instrument zur Beseitigung der Versorgungslücke sein. 
Wegen der erwähnten Standortpräferenzen ist eine 
Schließung der Versorgungslücke auf diese Weise näm
lich nur dann möglich, wenn der Subventionsumfang auf 
ein Niveau ausgedehnt wird, bei dem sich Neubaumieten 
ergeben, die es auch Haushalten mit durchschnittlichem 
oder unterdurchschnittlichem Einkommen erlauben, 
Neubauwohnungen zu beziehen. Die Förderungsvorteile 
in Form niedriger Mieten können auf diese Weise nicht 
auf die tatsächlich bedürftigen Haushalte begrenzt wer
den. Eine effiziente Schließung der Versorgungslücke ist 
deshalb ohne eine Förderung des sozialen Wohnungs
baus gegenwärtig nicht vorstellbar. Die Notwendigkeit ei
ner Sicherung des preisgünstigen Wohnungsbestandes 
bedarf angesichts der steigenden Nachfrage nach sol
chen Wohnungen keiner weiteren Begründung, ebenso
wenig wie die Notwendigkeit der Bereitstellung von zu
sätzlichem Bauland. Ziel der weiteren Ausführungen ist 
es, Kriterien für eine effiziente Gestaltung dieser Instru
mente zu entwickeln.

Freifinanzierter Wohnungsbau

Die Förderung des freifinanzierten Wohnungsbaus er
folgt weitgehend über das Einkommensteuerrecht. Zu un-
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terscheiden ist dabei die Förderung des Mietwohnungs
baus und die Eigentumsförderung.

Eine Förderung des Mietwohnungsbaus ergibt sich im 
Einkommensteuerrecht über Abschreibungssätze, die in 
den Anfangsjahren den tatsächlichen Wertverlust einer 
Wohnung übersteigen. Dadurch entstehen steuerliche 
Verluste, die mit anderweitig erwirtschafteten positiven 
Einkommen oder Gewinnen verrechnet werden können 
und so die Steuerbelastung des Investors mindern. Mitte 
1989 wurden die Abschreibungssätze im freifinanzierten 
Mietwohnungsbau deutlich angehoben11.

Voraussetzung für eine Steuerminderung in den An
fangsjahren ist ein hinreichend hohes positives Einkom
men bzw. ein hinreichend hoher Gewinn aus anderen 
Quellen. Damit sind faktisch alle Investoren von der För
derung ausgeschlossen, die diese Voraussetzung nicht 
erfüllen. Die sich pro Objekt ergebende Subventionshöhe 
hängt dabei von der Höhe der individuellen Grenzsteuer
sätze ab, mit denen ein Investor in derZeit besteuert wird, 
in der er Eigentümer der Wohnung ist. Da die Grenz
steuersätze unterschiedlicher Investoren im Zeitablauf 
verschieden hoch sein werden, sind auch die Subven
tionsbeträge gleichwertiger Wohnungen unterschiedlich. 
Eine Subvention, die gleichwertige Objekte mit unter
schiedlichen Beträgen fördert, Ist nicht effizient, da sich 
mit einem gegebenen Subventionsvolumen höhere An
gebotseffekte erreichen lassen, wenn gleichwertige Tat
bestände auch in gleichem Umfang gefördert werden. Ein 
Teil der eingesetzten Mittel erhöht damit lediglich das 
Vermögen bestimmter Investoren, nicht aber die Neubau
zahlen.

Bezüglich der Eigentumsförderung wird seit dem 1.1. 
1987 selbstgenutztes Wohneigentum als Konsumgut be
handelt. Das heißt der Mietwert der eigengenutzten Woh
nung wird nicht versteuert. Dafür dürfen aber auch keine 
Werbungskosten, wie Abschreibungen oder Erhaltungs
aufwendungen, abgesetzt werden. Trotzdem werden als 
Eigentumsförderung sowohl beim Neubau als auch beim 
Erwerb aus dem Bestand im Rahmen eines Sonderaus
gabenabzugs Quasiabschreibungen gewährt. Bis zum 
Steueränderungsgesetz 1991 konnten acht Jahre 5% der 
Neubau- oder Erwerbskosten, bis zu einer Höhe von 
300000 DM, vom steuerpflichtigen Einkommen abgezo
gen werden. Steuerpflichtige mit Kindern konnten dar
über hinaus für jedes Kind ein Baukindergeld in Höhe von 
750 DM von der Einkommensteuerschuld abziehen.

1' Abschreibungssätze vordem 30.6.1989:5% inden ersten acht Jah
ren, 2,5% in den folgenden sechs Jahren, 1,25% in den folgenden 36 
Jahren. Abschreibungssätze nach dem 30. 6.1989: 7% in den ersten 
vier Jahren, 5% in den folgenden sechs Jahren, 2% in den folgenden
sechs Jahren, 1,25% in den folgenden 24 Jahren.

Mit der Begründung, das Angebot an Wohnungen aus
dehnen zu wollen, wurde die Eigentumsförderung in den 
letzten beiden Jahren zweimal verbessert. Mit dem Steu
eränderungsgesetz 1991 wurde die Abschreibungsbasis 
auf 330 000 DM und das Baukindergeld auf 1000 DM er
höht. Im Rahmen des Steueränderungsgesetzes 1992 
wurde der Abschreibungssatz in den ersten vier Jahren 
von 5% auf 6% erhöht und für Neubauten, die vor 1995 
fertiggestellt werden, ein auf drei Jahre begrenzter 
Schuldzinsenabzug in Höhe von 12000 DM zugelassen. 
Gleichzeitig wurde der begünstigte Personenkreis auf die 
Haushalte beschränkt, die im Veranlagungsjahr als Le
dige nicht mehr als 120 000 DM und als Verheiratete nicht 
mehr als 240000 DM eingenommen haben.

Ineffiziente Wohnungsbauförderung

Abgesehen davon, daß die Eigentumsförderung, auch 
nach Einführung der Einkommensobergrenzen, unter 
verteilungspolitischen Gesichtspunkten extrem unge
recht ist, ist sie auch unter dem Aspekt der Angebotsaus
weitung nicht zu rechtfertigen. Zum einen kann der Teil 
der Förderung, mit dem der Erwerb aus dem Bestand ge
fördert wird -  das sind circa 50% der Förderungsfälle -  
nicht angebotserhöhend wirken. Zum anderen führt die 
Abhängigkeit der Subventionshöhe von den Einkom
mensverhältnissen des Investors zu Ineffizienzen12. Auch 
bei der Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums 
gilt, daß eine Subvention zur Ankurbelung des Woh
nungsbaus dann am effizientesten ist, wenn gleichwer
tige Objekte im gleichen Umfang gefördert werden.

Die Eigentumsförderung wird aber nicht nur mit ihren 
Angebotseffekten verteidigt, sondern auch mit Vermö
gens- und familienpolitischen Wirkungen. Da man mit 
verteilungspolitisch äußerst fragwürdigen Instrumenten 
aber keine sinnvolle Vermögenspolitik betreiben kann 
und da eine ernsthafte Familienpolitik die Mehrheit der 
Haushalte, das sind die Mieter, nicht ausschließen darf, 
erscheinen diese Argumente allerdings nicht stichhaltig.

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß sowohl 
die steuerliche Förderung des Mietwohnungsbaus als 
auch die des selbstgenutzten Wohneigentums unter dem 
Aspekt der Angebotsausweitung wenig effizient sind. In 
beiden Fällen ist der Förderungsumfang pro Objekt näm
lich von den individuellen Verhältnissen des Investors ab
hängig, was dazu führt, daß gleichwertige Objekte un
gleich gefördert werden. Eine effiziente Angebotsförde-

12 Welcher zusätzliche Angebotseffekt beispielsweise dadurch er
reicht werden soll, daß ein Steuerpflichtiger mit hohem Einkommen in 
den ersten drei Jahren monatlich eine knapp 750 DM höhere Förderung 
erhält als ein Steuerpflichtiger mit niedrigem Einkommen ist völlig un
klar. Der Förderungsunterschied schrumpft im vierten Jahr auf 462 DM 
monatlich und im fünften bis achten Jahr auf monatlich 385 DM.
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rung erfordert dagegen eine Subventionierung gleich
wertiger Objekte in gleicher Höhe. Das kann nur gelingen, 
wenn die Förderungshöhe von den individuellen Verhält
nissen des Investors unabhängig ist. Eine gleich hohe 
Förderung bedeutet auch, daß Neubauten, unabhängig 
davon, ob sie selbstgenutzt oder vermietet werden, mit 
den gleichen Beträgen gefördert werden sollten. Außer
dem ist die Förderung des Erwerbs von Wohneigentum 
aus dem Bestand einzustellen, da von ihr keine positiven 
Effekte auf das Angebot ausgehen.

Sozialer Mietwohnungsbau

Nach dem II. Wohnungsbaugesetz (WoBauG) ist die 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus eine gemein
same Aufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden. Der 
Bund stellt den Ländern Finanzmittel zur Verfügung, die 
diese dann aufgestockt um eigene Landesmittel in der 
Regel in Form von Landesprogrammen an die Landkreise 
und Kommunen weiterleiten. In einigen Bundesländern 
ist die Vergabe der Landesmittel formal an eine Mitförde
rung durch die Kommune gekoppelt. Darüber hinaus sind 
viele Kommunen in den Ballungsräumen wegen der ge
ringen Höhe der Landesförderung faktisch dazu gezwun
gen, Bauvorhaben mitzufördern. Die vom Bund mitfinan
zierten Landesprogramme müssen die rechtlichen Vor
gaben des II. WoBauG beachten. Die Kommunen sind 
auch bei einer Mitfinanzierung an die Auflagen der Lan
desprogramme gebunden. Sie können ihre Mitförderung 
allerdings an zusätzliche Voraussetzungen knüpfen, wie 
z. B. an die Einräumung kommunaler Belegungsrechte. 
Einige Kommunen besitzen auch eigene ausschließlich 
aus kommunalen Mitteln finanzierte Programme zur För
derung des Neubaus. In diesen Fällen ist die Gemeinde 
sowohl bei der Förderungsgestaltung als auch bei der 
Festlegung der Mietpreis- und Belegungsbindungen völ
lig frei.

Strittig beim sozialen Mietwohnungsbau ist neben der 
Anzahl der anzustrebenden Fertigstellungen und der Auf
bringung des Förderungsvolumens durch Bund, Länder 
und Gemeinden vor allem die Art der Förderung. Grund
sätzlich stehen zwei Förderungswege zur Auswahl: der 1. 
Förderungsweg und die vereinbarte Förderung, die auch 
als 3. Förderungsweg bezeichnet wird. Um die unter
schiedlichen Förderungswege besser beurteilen zu kön
nen, werden sie im folgenden kurz skizziert.

Unterschiedliche Förderungswege

In den Wohnungen, die mit Hilfe des 1. Förderungswe
ges erstellt wurden, sind nur solche Haushalte wohnbe- 
rechtigt, deren Einkommen die Grenze des § 25 II. Wo
BauG nicht überschreiten. Das sind Haushalte mit einem

eher niedrigen Einkommen13. Die über Landesverordnun
gen festgelegten Bewilligungsmieten sind dementspre
chend niedrig. Die Förderung besteht im wesentlichen 
aus zinsgünstigen Darlehen. Die Darlehenshöhe muß 
über eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ermittelt wer
den, durch die sich eine starre Beziehung zwischen Be
willigungsmiete, Darlehenshöhe, Darlehenszins und Dar
lehenslaufzeit (Bindungszeitraum) ergibt. Bei planmäßi
ger Tilgung beträgt der Bindungszeitraum in der Regel 30 
bis 35 Jahre.

Im 3. Förderungsweg, der 1988 durch die Einführung 
des § 88 d in das II. WoBauG eingeführt wurde, ist die 
starre Beziehung zwischen Bewilligungsmiete, Bin
dungszeitraum und Förderungsberechnung aufgehoben. 
Einkommensgrenzen, Miethöhe, Bindungsdauer und 
Förderungshöhe dürfen frei vereinbart werden. Nach den 
Vorstellungen des Bundes sollen aber vorzugsweise 
kurzfristige Bindungen, bei geringerem Fördermittelein
satz, vereinbart werden, da auf diese Weise mit den vor
handenen Mitteln mehr Wohnungen gefördert werden 
können.

Die Kritik am 3. Förderungsweg richtet sich hauptsäch
lich gegen die kurzen Bindungszeiträume. Zum einen 
wird befürchtet, daß das Problem der Versorgung einkom
mensschwacher Haushalte nur vertagt wird. Zum ande
ren scheuen sich die Gemeinden, ihre knappen Grund
stücke für kurzfristige Bindungen zu vergeben. Diese Kri
tik läuft, insoweit sie sich auf den Bundesgesetzgeber be
zieht, ins Leere, weil dieser kurze Bindungszeiträume 
nicht vorgeschrieben, sondern lediglich empfohlen hat. 
Kurze Bindungszeiträume ergeben sich deshalb allein 
aus entsprechenden Landesrichtlinien.

Grundsätzlich ist die mit dem 3. Förderungsweg gebo
tene Flexibilisierung zu begrüßen. So ist es z. B. möglich, 
auch Wohnungen für Haushalte zu fördern, die aufgrund 
zu hoher Einkommen in den traditionell geförderten Woh
nungen nicht mehr wohnberechtigt sind. Das hat zum ei
nen den Vorteil, daß Normalverdienern, die weder in 
Wohnungen des 1. Förderungsweges wohnberechtigt 
sind, noch auf den freien Wohnungsmärkten der Groß
städte eine Chance haben, bezahlbare Wohnungen an- 
geboten werden können. Zum anderen lassen sich über 
eine teilweise Vergabe der Fördermittel im 3. Förderungs
weg mit einem gegebenen Förderungsvolumen umfang
reichere Angebotseffekte erreichen, da die Mieten für die 
so geförderten Wohnungen höher sein können. Zudem ist 
ein separater Förderungsweg für Haushalte, die im 1. För
derungsweg nicht wohnberechtigt sind, einer Erhöhung

13 So darf ein 4-Personen-Haushalt einschließlich Werbungskosten
pauschbetrag beispielsweise nicht mehr als 49 800 DM brutto verdie
nen. Die Einkommensgrenzen sind seit 1980 unverändert.
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der Einkommensgrenzen im 1. Förderungsweg vorzuzie
hen. Dies würde nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit 
dazu führen, daß die einkommensschwächeren von den 
einkommensstärkeren Wohnberechtigten verdrängt wer
den.

Die größere Freiheit bei der Förderungsgestaltung ist 
allerdings auch mit spezifischen Gefahren verbunden. 
Das größte Problem dürfte darin bestehen, Förderungs
konditionen zu entwickeln, die Mitnahmeeffekte weitge
hend ausschließen.Gelingt dies nicht, ist mit der Förde
rung keine Angebotserhöhung verbunden. Eine wesentli
che Voraussetzung für die Vermeidung von Mitnahme
effekten besteht darin, nur solchen Haushalten eine 
Wohnberechtigung zu erteilen, die freifinanzierte Neu
bauwohnungen nicht bezahlen können. Insbesondere ab
seits der Ballungsräume, dort wo die Einkommen ge
ringer und die Neubaumieten niedriger sind, besteht die 
Gefahr, daß, bei einer den Ballungsräumen angepaßten 
Belegungs- und Mietpreisbindung, Haushalte in die 
Wohnberechtigung rutschen, die ansonsten zur Ziel
gruppe der Anbieter von freifinanzierten Neubauwohnun
gen gehört hätten.

Umwandlung von Mietwohnungen

Der Bestand an preisgünstigen Mietwohnungen ist 
durch sogenannte Luxusmodernisierungen und durch die 
Umwandlung in Eigentumswohnungen bedroht. Sowohl 
die Modernisierungstätigkeit als auch der Umwandlungs
druck werden durch einkommensteuerrechtliche Rege
lungen begünstigt.

Wie bereits dargestellt, sind die Abschreibungsbedin
gungen von Modernisierungsinvestitionen meist wesent
lich günstiger als die von Neubauinvestitionen. Eine Be
grenzung des steuerlich absetzbaren Erhaltungsaufwan
des auf einen bestimmten Höchstbetrag würde die Renta
bilität von Modernisierungsaufwendungen im Vergleich 
zu der von Neubauinvestitionen reduzieren und so den 
Anreiz erhöhen, qualitativ hochwertige Mietwohnungen 
über den Neubau zu produzieren.

Von der steuerlichen Eigentumsförderung, die seit 
1977 auch den Erwerb von Gebrauchtimmobilien begün
stigt, geht ein Anreiz aus, Miet- in Eigentumswohnungen 
umzuwandeln. Dieser Teil der Förderung führt zu keiner 
Angebotserhöhung. Ganz im Gegenteil wird der Bestand 
an preisgünstigen Mietwohnungen sogar reduziert, wo
durch sich die Wohnungsversorgung der einkommens
schwachen Haushalte verschlechtern dürfte. Eine Be
schränkung der steuerlichen Wohneigentumsförderung 
auf Neubauten würde indessen einen erhöhten Anreiz 
bieten, Wohnungen neu zu bauen statt Altbauwohnungen 
zu kaufen.

Angesichts einer Entscheidung des Gemeinsamen 
Senats der Obersten Gerichtshöfe zur Abgeschlossen
heitsbescheinigung bei der Umwandlung von Altbauten 
in Eigentumswohnungen vom Juni 1992 gewinnt diese 
Forderung wieder an Bedeutung. Umwandlungen setzen 
Abgeschlossenheitserklärungen voraus, die von den 
kommunalen Bauordnungsämtern erteilt werden. In den 
letzten Jahren sind viele Kommunen dazu übergegangen 
Abgeschlossenheitsbescheinigungen nur dann zu ertei
len, wenn Brand-, Schall- und Wärmeschutz dem Stand 
der Technik entsprachen. Über dieses Verfahren konnte 
die Zahl der Umwandlungsfälle erheblich reduziert wer
den, da die Erfüllung dieser Anforderungen bei Altbauten 
erhebliche Kosten verursacht. Mit seiner Entscheidung 
vom Juni 1992 hat der Gemeinsame Senat diese Praxis 
jedoch für rechtswidrig erklärt. In der Folge ist die Zahl 
der Anträge auf die Erteilung einer Abgeschlossenheits
bescheinigung in vielen Kommunen sprunghaft angestie
gen. Einen Schutz gegen die Umwandlung von Altbauten 
in Eigentumswohnungen bietet allerdings die Kündi
gungssperrfrist von drei Jahren, die in Gemeinden, in de
nen die ausreichende Versorgung mit Wohnraum beson
ders gefährdet ist, auf fünf Jahre ausgedehnt werden 
kann.

Über eine geeignete Bestandspolitik können auch die 
Kommunen versuchen, den preisgünstigen Wohnungs
bestand für die einkommensschwächeren Haushalte zu 
erhalten. Dabei stehen ihnen eine Vielzahl von Instru
menten zur Verfügung. Dazu zählen die Modernisie
rungsförderung, der Erwerb kommunaler Belegungs
rechte aus dem Wohnungsbestand, die Einflußnahme auf 
die eigenen kommunalen Wohnungsunternehmen, die 
Durchsetzung des Zweckentfremdungsverbots auf Basis 
einer entsprechenden Landesverordnung, Umzugsprä
mien bei Freimachung unterbelegter Wohnungen, der Er
laß von Erhaltungssatzungen usw. Im folgenden soll le
diglich der gegenwärtig intensiv diskutierte Erwerb von 
Belegungsrechten aus dem Wohnungsbestand darge
stellt und beurteilt werden.

Belegungsrechte für Einkommensschwache?

Mit dem Erwerb von Belegungsrechten aus dem Be
stand sollen die Zugangsprobleme für Haushalte gelöst 
werden, die am Markt benachteiligt sind. Nach Ansicht ih
rer Verfechter läßt sich die Wohnungsversorgung solcher 
Haushalte auf diese Weise kostengünstiger realisieren 
als über den Neubau von Sozialwohnungen. Fast alle grö
ßeren Kommunen besitzen Programme zum Erwerb von 
Belegungsrechten aus dem Wohnungsbestand, die bis
her jedoch, wahrscheinlich auch wegen der zu geringen 
Prämien an die Vermieter, nicht sonderlich erfolgreich 
waren14.
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Allerdings erscheint es in einer Situation, in der ein we
sentliches Ziel die Erhöhung des Wohnungsangebots ist 
und in der die Erreichung dieses Ziels ohne den Neubau 
von Sozialwohnungen kaum möglich ist, wenig sinnvoll, 
Förderungsmittel im großen Umfang in den Erwerb von 
Belegungsrechten aus dem Wohnungsbestand zu len
ken. Hierdurch gehen der Förderung des sozialen Woh
nungsbaus nicht nur Mittel verloren, wodurch eine mög
liche Entspannung auf den unteren Marktsegmenten -  
von der ja auch die nicht unmittelbar begünstigten Haus
halte profitieren -  behindert wird. Ganz im Gegenteil er
höht die Zunahme der kaufkräftigen Nachfrage auf den 
preisgünstigen Marktsegmenten sogar die Mieten, wo
durch sich die Situation der nicht begünstigten einkom
mensschwächeren Haushalte deutlich verschlechtern 
dürfte.

Mobilisierung von Bauland

Eine Aufgabe der Kommunen in der Wohnungspolitik 
liegt darin, hinreichend Wohnbauland auszuweisen. Ob
wohl auch in den Kernstädten verstärkt Wohnbauland 
ausgewiesen werden muß, ist eine Lösung des Woh
nungsproblems dort allein nicht möglich. Das zeigt ein 
Vergleich der Einpendlerzahlen mit den Flächenreserven 
der Kernstädte. In Frankfurt beispielsweise sind von den 
circa 530 000 Beschäftigten 49% oder 260 000 Einpend
ler15. Die mittelfristige Baulandreserve bietet lediglich 
Platz für 20 000 Wohnungen16. Ohne die Umlandgemein
den der Großstädte ist das Wohnungsproblem also nicht 
lösbar.

Obwohl in den regionalen Raumordnungsplänen oft 
hinreichend Siedlungsfläche ausgewiesen ist, ist ihre 
Mobilisierung problematisch. Zum einen liegt ein Teil die
ser Flächen an wenig attraktiven Standorten mit hohem 
Investitionsrisiko. Zum anderen werden von den Anwoh
nern immer öfter Einsprüche gegen Bebauungsplanver
fahren eingelegt, um das eigene unbeeinträchtigte Woh
nen zu sichern17. Schließlich haben die Umlandgemein
den der Kernstädte oft kein Interesse, größere Wohnbau
gebiete auszuweisen. Wenn sie dennoch Baugebiete 
ausweisen, dann meist für Eigenheime oder Eigentums
wohnungen, entweder der gehobenen Preisklasse oder 
für die einheimische Bevölkerung. Der Mietwohnungsbau

14 J. K i r c h n e r ,  W. R o t h ,  H. S a u t t e r :  Sicherung der Woh
nungsversorgung durch kommunalen Erwerb von Belegungsrechten im 
Wohnungsbestand, Darmstadt 1991.

15 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 23.12.1991 : Beispiel Darmstadt: 
63 000 Pendler bei 103 000 Arbeitsstellen.

16 W o l f  Schriever:G edankenzueinerW ohnungspolitikfürFrank- 
furt, in: Stadtbauwelt 102, 1989.

17 U. P f e i f f e r :  Eine große Koalition verhindert den Ausweis von
neuem Bauland, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24. Januar
1992.
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erscheint den Gemeinden hingegen wenig lukrativ. Teure 
Infrastrukturmaßnahmen sind zu finanzieren, wobei die 
Steuereinnahmen aus den Gewerbebetrieben, in denen 
die Neubürger arbeiten, meist den Kernstädten zufließen. 
Gewerbegebiete dagegen versprechen höhere Steuer
einnahmen bei geringeren Infrastrukturausgaben. Der 
Bau von Sozialwohnungen ist für die Umlandkommunen 
noch unattraktiver. Zum einen ist er vielfach an eine mehr 
oder weniger hohe Mitförderung der Kommune gebun
den. Zum anderen ist -  in den Augen vieler kommunaler 
Vertreter -  bei Sozialmietern nicht auszuschließen, daß 
sie irgendwann zu kostenträchtigen Sozialhilfeempfän
gern werden.

Die Folgen sind enorme Bodenpreissteigerungen und 
Verdrängungsprozesse in den Städten, wildwuchernde 
Einfamilienhausgebiete ohne selbständige Versorgungs
einrichtungen und ausreichende Verkehrserschließung in 
den Umlandgemeinden18 sowie eine zunehmende Verla
gerung der Bautätigkeit in weiter entfernte Umlandstand
orte, was mit einerweiteren Zersiedlung, einem größeren 
Siedlungsflächenwachstum und einer steigenden Ver
kehrsbelastung verbunden ist19.

Angesichts der dargestellten Interessenlagen dürfte 
das Problem ohne die finanzielle Unterstützung der Um
landgemeinden durch die Kernstädte kaum zu lösen sein. 
Darüber hinaus könnten überörtliche Erschließungs- und 
Entwicklungsgesellschaften gegründet werden, die dazu 
in der Lage sind, auch größere Stadtentwicklungsgebiete 
auszuweisen.

Fazit

Die vorliegende Analyse hat zum einen gezeigt, daß 
die Wohnungspolitik in der gegenwärtigen Situation auf 
eine aktive Angebotssteuerung nicht verzichten sollte. 
Zum anderen hat sie deutlich gemacht, daß die derzeit 
praktizierte Angebotsförderung in vielen Fällen wenig ef
fizient ist. Das vorrangige Ziel der Wohnungspolitik sollte 
deshalb die effiziente Umgestaltung der Angebotsförde
rung sein. Die größten Ineffizienzen sind wohl in der steu
erlichen Behandlung von Wohnungen zu finden. Hier ist 
in erster Linie der Bundesgesetzgeber gefordert. Die 
wichtigste Aufgabe der Länder dürfte darin bestehen, die 
Förderungskonditionen im sozialen Wohnungsbau so zu 
gestalten, daß hohe Mengeneffekte erreicht und Mitnah
meeffekte weitgehend vermieden werden. Die wichtigste 
Aufgabe auf kommunaler Ebene ist die Bereitstellung von 
zusätzlichem Wohnbauland in den Kernstädten und de
ren unmittelbarem Umland.

18 U. P f e i f f e r :  Städtebau am Stadtrand, in Stadtbauwelt 110.

19 U. P f e i f f e r :  Eine große Koalition verhindert den Ausweis von 
neuem Bauland, a.a.O.
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